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Höhenanschluß
------------------------------------------------------
(HFP) Höhenfestpunkt-Nr. 5104 9 00125

(Mauerbolzen)
NHN-Höhe (m) = 140.222 m
Höhensystem DHHN 2016
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Pkt.Nr.    Rechtswert      Hochwert           Höhe      Verm.Art

1000       32315279.244  5632787.648      138.006   Nagel
1001       32315655.341  5632974.137      135.228   Eisenrohr
1002       32315570.892  5633098.608      135.376   Nagel
1003       32315480.200  5632944.720      136.238   Nagel
1004       32315283.466  5632788.812      137.824   Nagel
1005       32315450.280  5632730.140      137.424   Nagel
1006       32315768.740  5632795.010      134.055   Eisenrohr
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(§ 9 Abs.1 Nr.12, 14 und Abs.6 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

Abwasser

Regenwasserrückhaltebecken
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jeweils in der zum Zeitpunkt der erneuten öffentlichen Auslegung nach § 3 (2) BauGB geltenden Fassung.

Zeichnerische Festsetzungen

Dieser Plan ist gemäß § 2 (1) BauGB durch Beschluss des zuständigen
Ausschusses vom .... . .... . ........ aufgestellt worden.

Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 (1) des Baugesetzbuches
ortsüblich bekannt gemacht worden am .... . .... . ........ .

Langerwehe, den .... . .... . ........

Bürgermeister

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
fand in der Zeit vom .... . .... . .......... bis .... . .... . .......... einschließlich
statt.
Die Beteiligung der Behörden u. Träger öffentl. Belange gemäß § 4
Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom .... . .... . .......... bis einschließlich
.... . .... . .......... .

Langerwehe, den .... . .... . ........

Dieser Plan hat gemäß § 3 (2) BauGB aufgrund des Beschlusses des
zuständigen  Ausschusses vom .... . .... . ........ in der Zeit vom .... . .... .
........ bis .... . .... . ........ öffentlich ausgelegt.
Dies wurde am .... . .... . ........ ortsüblich bekannt gemacht.
Den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde mit
Schreiben vom .... . .... . ........  Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Langerwehe, den .... . .... . ........

Dieser Bebauungsplan ist vom Rat gemäß § 10 (1) BauGB in seiner
Sitzung am .... . .... . ........ als Satzung beschlossen worden.

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes wurde gemäß § 10 (3)
BauGB am .... . .... . ........ ortsüblich bekannt gemacht.

Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan in Kraft getreten.

Langerwehe, den .... . .... . ........

Die erneute öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans
gemäß § 4a (3) BauGB wurde am .... . .... . ........ vom zuständigen
Ausschuss beschlossen.
Der Plan hat mit der Begründung gemäß § 4a (3) BauGB für die Dauer
eines Monats in der Zeit vom .... . .... . ........ bis .... . .... . ........ zu
jedermanns Einsicht erneut öffentlich ausgelegen. Ort und Dauer der
Auslegung wurden am .... . .... . ........ ortsüblich bekannt gemacht, mit
dem Hinweis, dass Anregungen während der Auslegungsfrist nur zu den
geänderten bzw. ergänzten Inhalten des Bebauungsplans vorgebracht
werden können.
Die Beteiligung der von der Planung berührten Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB wurde mit Schreiben
vom .... . .... . ....... durchgeführt.

Langerwehe, den .... . .... . ........

Vermessungsnachweis

Es wird bescheinigt, dass die Kartengrundlage mit der Darstellung des
amtlichen Liegenschaftskatasters (Stand .... . .... . ........ ) übereinstimmt.
Der Bebauungsplan - Planung - basiert in seiner digitalen Form auf dem
Koordinatensystem ETRS89/ UTM. Alle Begrenzungslinien sind
entsprechend diesen Koordinaten geometrisch eindeutig festgelegt.
Die Plangrundlage dieses Bebauungsplanes entspricht den
Anforderungen des § 1 Planzeichenverordnung.

Merzenich, den .... . .... . ........

J. Tollmann Dipl.-Ing.
Vermessungsingenieur

Flur 13

Gemarkung Jüngersdorf

Maßstab 1: 1.000

Übersichtsplan
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Stand : 19.07.2023 Entwurf (2. Offenlage)

M 1: 10.000 im Original

Gemeinde Langerwehe - Bebauungsplan  E11 „Langerwehe im indeland“

Bürgermeister Bürgermeister BürgermeisterBürgermeister

M 1 : 10.000 im OriginalAusgleichsfläche

Abbildung 1:
Lage der Ausgleichsfläche auf den Flurstücken 139 und 140,
Flur 1, Gemarkung Merode (siehe Festsetzung Nr.7)
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